
Antrag auf Mitgliedschaft 

im 

Schulverein Borwinschule e. V. 

 

An den Vorstand des 

Schulvereins Borwinschule e. V. 

Am Kabutzenhof 8 

18057 Rostock 

Tel. 0381/38141040 

 

Gemäß § 4 (1) der Satzung beantrage ich die Mitgliedschaft im Schulverein Borwinschule e. V. 

 

Antragsteller/in:  Familienname: ___________________________________________ 

Vorname:   ___________________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________________________ 

Straße:   ___________________________________________ 

PLZ und Ort:  ___________________________________________ 

e-Mail:                           ___________________________________________ 
(Angaben freiwillig) 

 

□ Mein Kind besucht die Borwinschule: 

 

Name des Kindes: ___________________________________________ 

Klasse:   ___________________________________________ 

Klassenlehrer:  ___________________________________________ 

 

 

 

Die Satzung habe ich zur Kenntnis genommen.  

Ich habe die Informationen zur Erhebung und Verarbeitung meiner personengebundenen Daten 

durch den Schulverein IGS Borwinschule e. V. zur Kenntnis genommen. (siehe Rückseite) 
 

____________     _______________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

 

(wird vom Vereinsvorstand ausgefüllt) 

 

 

Antrag eingegangen am:   ____________ _______________________________ 

In der Mitgliederliste geführt am:  ____________ _______________________________ 

 

 

 



Informationspflichten nach Art. 13 der Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) 

Der Schulverein Borwinschule e. V. erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter 

den nachfolgend aufgeführten Maßgaben:  

Verantwortlicher Vorstand des Schulvereins, Vorsitzende Melanie Voigt, Tel. 
0381/38141040, borwinschule@rostock.de 
 

Zweck der 
Datenerhebung und -
verarbeitung 

zur Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der vertraglichen und 
vorvertraglichen Pflichten (z. B. Mitgliederverwaltung, Einladung zu 
Veranstaltungen) 
 

Rechtsgrundlage Die Rechtsgrundlage stellt die DSVGO Art. 6 Abs 2 lit. b) dar. 
 

Zugriffsberechtigung Nur der Vereinsvorstand hat Zugriff auf die personenbezogenen Daten. 
 

Weitergabe an Dritte findet nicht statt 
 

Übermittlung in ein 
Drittland 

findet nicht statt 
 
 

Dauer der 
Datenspeicherung 

Die personenbezogenen Daten werden nach dem Austritt des Mitglieds 
gelöscht. Dies betrifft nicht die Daten, die aus steuerrechtlichen 
Gründen 10 Jahre aufbewahrt werden müssen (z. B. Zuwendungs-
bescheinigungen). 
 

Ihre Rechte Sie haben ein Recht auf Auskunft über die betreffenden 
personenbezogenen Daten, sowie auf Berichtigung oder Löschung oder 
auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. 
 

Beschwerde bei der 
Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht sich bei der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragter 
für Datenschutz) zu beschweren. 
 

 

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite (www.borwinschule.de/schulverein) des 

Vereins unter „Datenschutzrichtlinien“. 

mailto:borwinschule@rostock.de

